
Ringerder

1 = Kreuzverbinder

2 = Flachleiter

3 = Rundleiter

4 = Korrosionsschutzbinde

5 = Erdeinführungsstange

Ein Ringerder (Oberflächenerder) muss außerhalb der 

baulichen Anlage mit mindestens 80 % seiner 

Gesamtlänge mit der Erde in Kontakt sein. Dabei ist er 

als geschlossener Ring in einem Abstand von 1,0 m und 

einer Tiefe von 0,5 m um das Außenfundament der 

baulichen Anlage zu verlegen. 

Ein Ringerder ist ein Erder nach Anordnung Typ B.


